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Gefangenenraten im internationalen und nationalen 

Vergleich1 

FRtEDER ÜONKEL. BER!IO GENG • STEFAN HARRENDORF 

Gefangenenraten werden häufig als Indikator der Punitivität in einer Gesellschaft ge
wertet. Sie variierten 2015 in Europa zwischen 45-71 pro 100.000 Einwohner in den 
skandinavischen Ländern und mehr als 200 bis zu 445 in einigen osteuropäischen 
Ländern, insbesondere Russland. In den letzten 25 Jahren gab es teilweise entgegen
gesetzte Entwicklungen. Deutlichen Anstiegen in etlichen west- und auch osteuropäi
schen Ländern steht ein Rückgang oder eine stabile Entwicklung in ebenso vielen an
deren Ländern gegenüber. Der Beitrag erörtert einige Erklärungsansätze, die vor allem 
mit der Entwicklung der kriminalpolitischen Orientierung (Verschärfung von Strafgeset
zen, der Strafzumessung etc.) zusammenhängen, ggf. aber auch auf gesamtgesell
schaftlichen und politikwissenschaftl.ichen Faktoren beruhen können. Der skandinavi
sche Exzeptionalismus findet sich in Teilen auch in anderen Ländern. Bemerkenswert 
ist der aktuelle drastische Rückgang von Gefangenenraten in Russland. Perspektiven 
der weiteren Entwicklung können in einer moderaten Kriminalpolitik skandinavischer, 
aber auch deutscher Prägung gesehen werden, die auf Front-door- (vermehrte Anwen
dung von Alternativen zur Freiheitsstrafe sowie Absenkung des Strafmaßes) wie auch 
Back-door-Strategen (vermehrte und frühzeitigere bedingte Entlassung) setzt. 

1. Einleitung 

Gefangenenraten sind definiert als Anzahl 
der Inhaftierten pro 100.000 Einwohner ei
ner nationalen (oder regionalen) Wohnbe
völkerung. Beide Größen werden in der 
Regel zu einem bestimmten Stichtag (z.B. 
Bestand der Gefangenen am 31. 3., Bevöl
kerung zum 1. 1. eines Jahres) erhoben 
und miteinander in Beziehung gesetzt. In 
der strafvollzugs- und kriminalpolitischen 
Diskussion werden sie häufig als Indikator 
einer mehr oder weniger stark ausgepräg-
1 �lständig akluaisierte und Oberartieltete Fassung des Bei· 

trags von Dünkel/Geng in FS 2015, S. 213 II. 
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ten Punitivität gesehen.2 Dass es sich da
bei um eine vereinfachende Darstellung 
handelt, die von recht weitgehenden Cete
ris-paribus-Annahmen ausgeht, muss da
bei jedoch bedacht werden.3 Da es sich 
um die jeweilige Stichtagsbelegung han
delt, ist insbesondere ein Rückschluss von 
hohen oder niedrigen Gefangenenraten 
auf eine bestimmte Sanktionspolitik nicht 
eindeutig möglich: 
2 Vgl. z. B. et�cheder Baträge In Kury/Shea 2011; Dünkel u. a. 

2010m. jew. w. N. 
3 z,,.. Kritik an einer isolierten, nicht mit anderen systernbezo

genen Variablen rückgekoppelten Verwend.Ing von Gelarge
nenraten als Punitlvitätsindlkata vgl. z.B. Fiost 2008; Nelken 
201 O; Hamillon 2011; Hatrendon 2011 und 2013; siehe auch 
l'el:iß..irde!Delgrande 2015. 
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Gefangenenraten ermöglichen allenfalls 2. Gefangenenraten im europäischen 
indirekt Rückschlüsse auf einen häufigen Quer- und Längsschnittvergleich 
oder restriktiven Gebrauch der Freiheits-
strafe und damit eine mehr oder weniger 
straforientierte (,,punitive") Strafzumes
sungspraxis. Denn Gefangenenraten sind 
das Produkt von Input (lnhaftierungsra
ten), d. h. der Zahl der in den Strafvollzug 
eingelieferten Personen pro 100.000 der 
Wohnbevölkerung, und der tatsächlichen 
Verweildauer. Niedrige Gefangenenraten 
können durch einen niedrigen Input, d. h. 
einen geringen Anteil unbedingter Frei
heitsstrafen und einen hohen Anteil alter
nativer Sanktionen (wie dies in Deutsch
land der Fall ist), aber auch durch ver
gleichsweise kurze zu verbffiende Frei
heitsstrafen (wie dies insbesondere in den 
skandinavischen Ländern der Fall ist) zu
stande kommen. Eine relativ kurze Ver
weildauer kann durch kurze vom Gericht 
verhängte Freiheitsstrafen oder durch eine 
extensive und frühzeitige Praxis der be
dingten Entlassung (Strafrestaussetzung) 
entstehen.4 Eine detaillierte Bewertung 
der Gefangenenraten ist möglich, wenn 
man sich ergänzend zu den Stichtags
daten (.stock") auch die Anzahl an Neu
aufnahmen pro Jahr (.flow of entries") an
sieht Aebi /Linde/Delgrande (2015) konn
ten auf diese Weise z.B. belegen, dass der 
Anstieg der Gefangenenraten in West
europa nicht auf eine vermehrte Anwen
dung von Freiheitsstrafen (d. h. mehr Neu
zugänge pro Jah�, sondern auf eine stei
gende Verweildauer (d. h .  effektive Straf
länge) zurückzuführen ist. 

4 Darrit sind bereits die wesentichen sogenannten Front• 
door• bzw. Bad<-door-Strategien zurVerminden.llg v on  Ge
fangenenraten angesprochen, vgl. zusarrmenfassend Oün· 
keJ/L.appi-Seppäl§!Morgenstemlvan Zyl Smit 2010, lr&be
sondere das Schlusskapitel, S. 997ff., 1082ff. 

Der Grundsatz, Freiheitsentzug nur als 
„ ultima ratio" anzuwenden, dürfte weltweit 
als gemeinsamer Konsens anzusehen 
sein, jedoch zeigt die Realität, dass Ge
fangenenraten (sowohl bezüglich verur
teilter Gefangener wie auch Untersu
chungsgefangener) erheblich variieren 
(vgl. hierzu die Beiträge in Tonry 2007; 
Dünkel u. a. 201 0; Morgenstern 2016). Die 
sehr hohen Gefangenenraten in den USA 
(nach wie vor ca. 700 pro 100.000 der 
Wohnbevölkerung, vgl. Travis/Western/ 
Redburn 2015) und Russland5 im Ver
gleich zu den Gefangenenraten in West
europa einerseits und die Unterschiede im 
Vergleich der europäischen Länder mit 
jeweils ähnlichen Kriminalitätsraten an
dererseits können als Indikator für unter
schiedliche Sanktionsstile und eine ent
sprechende Kriminalpolitik im Hinblick auf 
den Gebrauch der Freiheitsstrafe gewertet 
werden. 

Bei Betrachtung der jeweils nationalen 
Gefangenenraten darf allerdings nicht 
außer Acht gelassen werden, dass auch 
innerhalb eines Landes, vor allem wenn 
es sich um föderale Strukturen wie in 
Deutschland oder in den USA handelt, er
hebliche Unterschiede zwischen einzel
nen Bundesländern oder Bundesstaaten 
auftreten.6 In Deutschland schwankte die 
Gefangenenrate z. B. im Jahr 2015 zwi
schen 45 in Schleswig-Holstein und 116 in 
Berlin (vgl. unten Abbildung 9). 
5 Jeweis zum .lahresende 2008: 755; 2013: 698, 2014: 693 i, 

den USA und Antang 2016 in Russland 445 Geangene pro 
100.000 der Bevölken.ng, vgl. http://Www.prisonstudies.org 
wor1d-prison-brief/ �etzter Abruf 6.5.2016 und unten Abbl� 
dung3). 

6 Vgl. lürdieUSA schon Zlmrlng/Hawkins 1993, S. 13711.; fer· 
ner Travis/Westem/Redbum 2015, S. 12511.; für Deutschland 
DunkeJ/Geng/Molfl'YIStem 2010 und im vorliegenden Beitrag 
unter 4. 
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Im europäischen Vergleich variierten die 
Gefangenenraten im Jahr 2015/16 zwi
schen 45 pro 100. 000 der Bevölkerung 
in Island und 445 in Russland (vgl. Abbil

dung 1).7 

Man kann auf der einen Seite Länder 
unterscheiden mit sehr niedrigen Gefan
genenraten (bis zu 80 pro 100.000 der 
Bevölkerung) wie Island (45), Slowenien 
(73), und die skandinavischen Länder (Dä
nemark: 61; Finnland: 57; Norwegen: 71; 
Schweden: 55), ferner Bosnien/Herzego
wina (67), Deutschland (76) und die Nie-
, A<Aler Acht gelassen werden in der vorliegenden Analyse 

Kleinstaaten wie AncillTa. Liechtenstein. Monaco. San Ma
nne oder autonome Gebiele wie de Faröer Inseln. de nach 
absohAen Zalien weniger als 100 Getangere aliweisen und 
damit statistisch nur mit Vorbehalt interpretierbar sind. o·.,s umso mehr als de Zahl der in desen U!ndem In einem Nach· 
barland inlllftierten Gefangenen (z.B. Liechtensteiler Ge
fangene in der Schweiz. Faröer Gefangere in Dänermrl<J un
bekannt ist. 
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dertande (69). Es folgt eine Gruppe von 
Ländern mit bis zu 100 Gefangenen pro 
100.000 der Wohnbevölkerung. Hierunter 
fallen einige west- oder mitteleuropäische 
Länder (Frankreich: 99; Griechenland: 90; 
Irland: 82; Italien: 86; Kroatien: 81; Öster
reich: 95; die Schweiz: 84). Eine weitere 
Gruppe von Ländern mit einer Gefan
genenrate zwischen 100 und 150 pro 
100.000 der Bevölkerung setzt sich aus 
den restlichen westeuropäischen Ländern 
sowie einigen mittel- bzw. osteuropäi
schen Ländern wie Bulgarien, Rumänien, 
Serbien, Mazedonien und Kosovo zusam
men. Innerhalb dieser Gruppe könnte man 
Länder differenzieren, die nur bei knapp 
über 100 Gefangenen pro 100.000 der 
Wohnbevölkerung liegen, wiez. 8. Belgien 
(105) und Luxemburg (112) und solchen, 
die näher an der Marke von 150 liegen 
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Entwicklung der Gefangenenraten In Westeuropa 1984 • 2015116 
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Abb. 2. 

(Bulgarien: 125; Rumänien: 143; England/ 
waIes: 14 7; Portugal: 138; Schottland: 
143; Serbien: 148; Spanien: 133). In der 
dritten Gruppe mit Gefangenenraten zwi
schen 150 bis 250 finden sich nur mittel
und osteuropäische Länder einschließlich 
der Türkei (228). Hierunter fallen noch 
Tschechien (203), die Slowakei (183), 
Ukraine (190), Ungarn (187), Polen (188), 
Estland (215) und Lettland (239). Schließ
lich ist eine Ländergruppe auszumachen, 
die ausschließlich die osteuropäischen 
Länder umfasst mit Gefangenen raten über 
250. Diese liegen damit mehr als doppelt 
bis dreifach so hoch als in westeuropäi
schen Ländern. Hierunter fallen Litauen 
mit 268, Georgien mit 274, Weißrussland 
mit 306 und Russland mit 445 Gefangenen 
pro 100.000 der Bevölkerung (vgl. Abbil
dung 1). 

- - - - --

Die vom Europarat8 und vom Kings Col
lege, International Center for Prisen Stu
dies, in London9 mcherchierten und ver
öffentlichten Daten10 verdeutlichen, dass 
in den letzten knapp 30 Jahren die Gefan
genenraten in den meisten westeuropäi
schen Ländern vor allem in den 1990er 
Jahren angestiegen sind (vgl. Abbildung 
2). Besonders starke Zuwachsraten waren 
zwischenzeitlich für die Niederlande, Por
tugal und Spanien erkennbar, wo sich die 
Gefangenenrate seit 1984 zunächst je
weils mehr als verdoppelt bis nahezu 
vervierfacht hatte: ln den Niederlanden 
stieg die Gefangenenrate im Zeitraum von 
1984-2006 von 31 auf 128 (sank bis 2015 

8 Zulel.zt: Aebi/1'/agJ!Burl<hardt 2015. 
9 Vgl. Wortd prison briet: h"':llwww.prisonstudies.orginfo' 

W011<1>rieflwpb_stats.php (letzt..-Abruf: 6.5.201�. 
10 Vgl. zudem die Daten des European Sourcebook of Crime 

and Crininal Justice Statistics, zuletztAebi u .  a. 2014 .  
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allerdings wieder auf 69 und damit einen 
Wert auf dem Niveau, das dort Mitte der 
1990er Jahre erreicht wurde), in Portugal 
von 69 auf 147 (1998), mit einem Rück
gang auf 103 im Jahr 2008 und einem er
neuten Anstieg auf 138 im Jahr 2016. In 
Spanien stieg die Gefangenenrate von 38 
auf 164 (2009) und sank aber seither kon
tinuierlich auf 133 im Jahr 2016. Auch in 
Italien war im Zeitraum 1992 bis 2005 ein 
Anstieg der Gefangenenrate von 83 auf 
104 feststellbar, mit zwischenzeitlichen 
Auf- und Abwärtsbewegungen liegt derr 
Wert für 2016 wieder bei 86. Die Fluktua
tionen hängen hier zu einem beachtlichen 
Teil mit der restriktiven Politik gegenüberr 
Flüchtlingen aus Afrika zusammen. 

Demgegenüber sind die Gefangenen
raten in den meisten skandinavischen 
Ländern weitgehend stabil geblieben. 
Finnland hat seine Gefängnispopulation -
begleitet von verschiedenen Gesetzes
reformen -von 190 in den 1950er Jahren 
auf 110 im Jahr 1977 und 57 im Jahr 2015 
sogar erheblich reduzieren können (vgl. 
Abbildung 2; zu den Erklärungsansätzen 
vgl. bereits L.appi-Seppälä 2007; 2010 
bzw. Dünkel u. a. 2010). 

Beachtliche Zuwachsraten weisen hin
gegen Belgien (seit 1986), und England/ 
Wales (seit 1993) auf. Auch hier zeichnet 
sich seit kurzem aber ein leichter Abwärts
trend bzw. eine Stagnation auf dem er
reichten relativ hohen Niveau ab. In West
Deutschland nahm die stichtagsbezogene 
Gefangenenrate in den 1980er Jahren von 
104 (1984) auf 82 (1990) ab, stieg aberr 
(u. a. infolge von Gesetzesverschärfungen 
gegenüber Gewalt- und Sexualtätern und 
einer Zunahme der registrierten Gewalt
kriminalität) in Gesamtdeutschland seit 
Anfang der 1990er Jahre deutlich an, 
vorübergehend sogar auf 98 (2003/04), isit 
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seither aber angesichts rückläufiger Ver
urteiltenzahlen auf 76 (30.11.2015) pro 
100.000 der Wohnbevölkerung stetig ge
sunken (zum 31 . 3. 2015: 78). Eine ver
gleichbare Entwicklung gab es in Öster
reich bis 2001, danach stieg die Gefange
nenrate trotz einer Reform zur Ausweitung 
der bedingten Entlassung auf 108 im Jahr 
2007, um dann erneut zu sinken auf 95 im 
Jahr 2015. 

Die Entwicklungen im Längsschnittver
gleich mit teilweise und zeitweise gegen
läufigen Gefangenenraten zeigen beispiel
haft auf, dass diese auf einem komplexen 
Bedingungsgefüge beruhen, das auch 
innerhalb eines Landes von gegensätz
lichen kriminalpolitischen Strömungen 
oder von außen induzierten Belastungs
faktoren (z. 8. Flüchtlinge aus Bürger
kriegsregionen wie dem ehemaligen Ju
goslawien in den 1990er Jahren oder ak
tuell die Situation in Italien mit Flüchtlingen 
aus Afrika) gekennzeichnet sein kann. So 
wurden z. 8. in Deutschland -wie erwähnt 
- 1998 die Strafen bei Gewalt- und Se
xualdelikten verschärft (faktisch hat man 
zusätzlich die bedingte Entlassung er
schwert), andererseits bemühte man sich 
gleichzeitig um einen Ausbau der gemein
nützigen Arbeit und eine Reduzierung der 
kurzen Freiheitsentziehungen (einschließ
lich der Untersuchungshaft, vgl. DünkeU 
Morgenstern 2010), was im Endeffekt -
wie das französische Beispiel in den 
1980er Jahren belegt-zu einer relativ sta
bilen, in ihrer strukturellen Zusammenset
zung sich aber verändernden Vollzugs
population führen kann (s. dazu unten). 

In einigen mittel- und osteuropäischen 
Ländern waren nach den politischen und 
sozialen Umwälzungen Ende der 1980er 
Jahre die Gefängnisse angesichts weit
reichender Amnestien Anfang der 1990er 
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Entwicklung der Gefangenenraten in Osteuropa 1990 -2015116 
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Jahre nahezu leer (vgl. z. 8. Tschechien, 
hierzu auch Abbildung 3). Allerdings 
wuchs die Gefängnispopulation innerhalb 
kurzer Zeit wieder erheblich an, teilweise 
bedingt durch einen starken Anstieg der 
Kriminalität, insbesondere der Gewaltkri
minalität In Tschechien hat sich die Ge
fangenenrate auf 219 (2012) pro 100.000 
der Wohnbevölkerung seit 1990 mehr als 
verdoppelt, und schwankt seither zwi
schen 180 (2014) und 203 (2016). Jedoch 
gelang es einigen Ländern wie beispiels
weise Bulgarien, Ungarn (bis 2006), 
Moldawien und Polen (dcrt nur bis Ende 
der 1990er Jahre) die Gefangenenraten 
auf einem niedrigeren Niveau als in den 
1980er Jahren zu stabilisieren. In Molda
wien sank die GefangenerYate von 293 
(2004) auf 206 (2014; = -30%), stieg 
jJngst aber wieder auf 227 (2016) an. Her-

--Bulgarien 
--- Kroa;jen 

-Russland 
-e-1..hgam 

- Estland -e- Lettland 

-+- Litauen ---- Polen 

� Tsc:hedlien -a- SIONtrien 
•• •··· RUNI- -.- Moldawlen 

RU:445 

ausragende Veränderungen ergeben sich 
angesichts eines Politikwechsels derzeit 
in Russland, das abgesehen von den USA 
die unrühmliche „Führungsposition" mit 
der weltweit höchsten Gefangenenrate 
von 730 im Jahr 1999 einnahm. Bis 2016 
sank die Rate auf 445 (= -39,5%), absolut 
von nahezu 900.000 Gefangenen auf der
zeit 651.464 (1.4.2016; vgl. Abbildungen 1 
und 3). 

Schon seit Anfang der 1990er Jahre be
wegt sich die Gefangenenrate in Slowe
nien auf einem den skandinavischen Län
dern vergleichbar niedrigen Niveau, das 
bis heute stabil gehalten werden konnte. 
Die Gründe für diesen slowenischen „Ex
zeptionalismus" waren bisher wenig er
forscht, jedoch dürfte hier eine moderate 
Kriminalpolitik unter dem Einfluss von Kri-

BewHi 2/2016 183 



I ElNzELBEITRÄG E 1 

minologen (u. a. Alenka Selih und die Insti
tute in Ljubljana bzw. Maribor) eine nicht 
unerhebliche Rolle spielen;11 neuerdings 
haben Flander/Mesko (2016) eine detail
lierte Analyse der das Phänomen tragen
den Gründe vorgelegt und dabei deutliche 
Parallelen zur Situation in Skandinavien 
aufgezeigt. 

In jüngster Zeit haben die baltischen 
Staaten, die jeweils auf über 300 Gefan
gene pro 100.000 der Wohnbevölkerung 
ka"'E:�• erhebliche Erfolge beim Abbau 
von Uberbelegung erzielt. In Litauen hat 
dazu das neue StGB rrit einer Ausweitung 
der Geldstrafe, der Bewährungsstrafe und 
anderer Alternativen zur Freiheitsstrafe 
beigetragen. Die Gefängnisbelegung ging 
seit 1999 von 385 auf 234 (2008), d. h. um 
ca. 40%, zurück, allerdings sind jüngst 
wieder erheblich ansteigende Zahlen er
kembar (2014: 315) , die nur z. T. rrit der 
Kriminalitätslage, stärker offenbar jedoch 
rrit einer härteren Sanktionierung und res
triktiven bedingten Entlassungspraxis zu 
tun haben (vgl. Sakala,skas 2015). Ob der 
erneute Rückgang bis 2016 (268) eine er
neute Trendwende darstellt, muss derzeit 
noch offen bleiben. In Estland hat u. a. die 
Einführung der Verbüßung eines Strafrests 
i. V. m. elektronisch überwachtem Haus
arrest (2007) zur Reduzierung der Gefan
generraten beigetragen (2016: 215; 2001 
noch 351; = -39%). Auch Lettland gelang 
es seine sehr hohe Gefangenenrate ent
sprechend von 407 (1997) auf gegenwär
tig 239 zu reduzieren (= -41 %). 

Wie eingangs erwähnt, ermöglichen 
Vergleiche von Gefangenenraten, die auf 

11 Dilnle/ (2013) konnte arturd einer Pnalyse zu sozio-0mno
m1sct,en und pollikwissenschaltlich relevanten Fakloren (h 
Pnlehnung an Lapp, -Seppälä 2010) uzeigm, dass Slowe
n,m wetg-rd mit den skandinavischen Ländern �erein
stimmt ood spricht daher von einem .Sl<Nenian Except;c,,,,,.. 
lism•; <tlenso Flander/Mes/lD 2016. 
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eine� spezifischen Stichtag bezogen sind, 
nur en e begrenzte Aussage über den Um
fang der Anwendung freiheitsentziehen
der Sanktionen. Vielmehr ist auch der 
Jährliche Durchlauf und darrit der Anteil 
der Bevölkerung zu betrachten, der die 
Erfahrung des Freiheitsentzugs machen 
muss (vgl. Aebi/Kuhn 2000; Aebi/Lirde/ 
Delgrande 2015). So zeigen beispiels
"".eise ?i� Strafverfolgungs- und Gefäng
rnsstatist1ken, dass weit mehr Menschen 
in Norwegen und in Schweden jährlich in
haftiert werden als in Deutschland. über
prüft man allerdings die Gefängnispopula
tion zu einem bestimmten Stichtag, so ist 
diese deutlich geringe-, weil die durch
schnittliche Zeit, die im Gefängnis ver
bracht wird, erheblich kürzer ist als in 
Deutschland. Umgekehrt werden in Portu
gal und Spanien sogar weniger Straffällige 
pro Jahr inhaftiert als in Deutschland, die 
sehr viel höheren Gefangenenraten kom
men aber durch eine erheblich längere 
Verweildauer zustande. Zugleich wrd 
deutlich, dass die besonders hohen Ge
fangenenraten in den mittel- und osteuro
pälschen Ländern (insbesondere Polen 
Rumänien, Slowakei, vermutlich auch 
Russland, das aber keine Zahlen gemeldet 
hat) vor allem auf den erheblich längeren 
(verhängten bzw. verbüßten) Freiheitsstra
fen beruhen (vgl. Abbildung 4). 

Die Gesamtentwicklung rrit doch in et
lichen Ländern gestiegenen Gefangenen
raten verdeutlicht darüber hinaus dass 
Überbelegung in zah�eichen e�ropäl
schen Ländern nach wie vor ein Thema ist. 
Formal (d. h. in Bezug auf die Belegungs
fähigkeit eine Auslastung von über 100%) 
war sie im Jahr 2015 in 17 der in Abbil
dung 5 erfassten Länder gegeben, wobei 
insbesondere die Länder rrit einem star
ken Belegungsanstieg in den letzten Jah-
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ren wie Frankreich, Belgien, Englanc:1/Wa- wätrend der Ruhezeit verfügt, anders ein
les, ltafien oder Portugal besooders be- zuschätzen ist als in Ländern, in denen die 
troffen sind. Geht man davon aus, dass Überbelegung zu menschenrechtlich frag
bereits eine 00-prozentige Auslastung würdiger räumlich beengter Unterbrin
\blbelegung bedeutet, so kommen wei- gung in Mehrbettzelen führt (z. B. Grie
tere 17 Länder hinzu, die zumindest par- chenland, Frankreich, Italien). Daran zu 
tiell Probleme der Überbelegung aufwei- erkennen und dementsprechend generen 
sen. Länder mit einem ausgeprägten Be- zu beachten ist schließlich, dass die Be
legungsrückgang wie Lettland, die Nie- legungsfähgkeit eine der Definition durch 
derlande und Deutschland sind davoo die Strafvollzugsbehörden zugängliche 
dagegen weitgehend verschont (insge- Größe ist: So lässt sich Überbelegung 
samt gab es alerdings nur 15 Länder mit z. B. auch durch schlichte offizielle Um
einer Auslastung unter 90%). Bei der Be- widmung von Einzelhafträumen in solche 
wertung der in Abbildung 5 ausgewiese- mit Mehrfachbelegung „beseitigen", ohne 
nen Zahlen ist allerdings zu berücksich- dass sich an den tatsächlichen Verhältnis
tigen, dass eine vole Auslastung in den sen (zu viele Gefangene auf zu werig 
skandinavischen Ländern, i1 denen jeder Raum) etwas ändert. 
Gefangene über einen Einzelhaftraum 
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Abb. 5. 

3. Die lnsassenstruktur im europäi
schen Ver�eich: Gefangene mit 
langen und kurzen Freiheitsstrafen 
sowie die Deliktsstruktur 

Die Länge der verbüßten Freiheitsstrafe ist 
-wie erwähnt -ein maßgeblicher Faktor 
der Erklärung unterschiedlicher Gefange
nenraten. Sie ist aber auch für die Frage 
relevant, welche kriminalpolitische Strate
gie für eine Reduzierung der Gefangenen
raten und einer eventuelen Überbelegung 
erfolgversprechend erscheint. Länder, in 
denen kurze Freiheitsstrafen vorherr
schen, können eine entsprechende Ent
lastung des Vollzugs vor allem durch eine 
Ausweitung von Alternativen wie Geld
strafen, gemeinnütziger Arbeit, zur Be
währung ausgesetzter Freiheitsstrafen 
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o. ä. erreichen. h Ländern mit hohen An
teilen langer Freiheitsstrafen erscheint 
demgegenüber eine Reduzierung der Ge
fangenenrate durch die Absenkung des 
Strafniveaus bei der Strafzumessung (z. B. 
durch Abschaffung oder Einschränkung 
von erhöhten Mindeststrafen für Rückfall
täter) oder eine vermehrte und frühzeiti
gere bedingte Entlassung als erfolgver
sprechende Option. 

Betrachtet man zunächst die Anteile 
von sog. Langstrafern, die Freiheitsstrafen 
von mindestens 5 Jahren zu verbüßen ha
ben (siehe zu einem europäischen Ver
gleich Drenkhahn/Dudek/Dünkel 2014), so 
sind hier Nordirland, Schottland, Litauen, 
Spanien, Belgien, Portuga� Italien mit An
teilen von mehr als 40%, und vor allem 
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Q-iechenland nit eilem Ant� von mehr 
als 80% am stäri<sten betroffen, während 
Deutschland mit 11,8% ,,Langstrafem" 
2014 den geringsten Anteil aufwies (vgl. 
Abbildung 6). 

Komplementär dazu stellt sich die Si
tuation im Hinblick auf die Anteile sog. 
Kurzstrafer mit zu verbüßenden Freiheits
strafen von bis zu einem Jahr dar. Her la
gen 2014 Dänemark (24%), Polen (27%), 
Frankreich (knapp 37%), die Niederlande 
(44%) und Deutschland (rd 46%) im 
oberen Bereich, während England/Wales, 
Spanien, Litauen, Portugal, Belgien, Italien 
und Griechenland mit Anteien von unter 
10% nur wenige Gefangene ausweisen, 
die das Potenzial fü· eine vermehrte Straf
aussetzung zur Bewährung, Geldstrafen 

oder gemeinnützige Arbeit darstellen 
könnten (vgl. Abbildung n Überraschend 
insoweit ist, dass in Deutschland ausweis
lich der SPACE-Statistik des Europarats 
nahezu ein Viertel der Inhaftierten Frei
heitsstrafen bis unter 6 Monate verbffiten, 
die es vom normativen Programm her ge
sehen (vgl. § 47 StGB) eigentlich gar nicht 
geben sollte.12 

12 Die Angaben karespondieren jedoch rrit der b161desdeul· 
seilen SlratverfolQIJ1gsslalistik: 2014 hattm 29,2% der ver 
hängten F.-ereitsstrafen eine Dauer von bis ooter 6 Monate. Auch wem nahezu drei Vier1el (72,2%) davon zu- Be 
wälTung ausgesetzt wu-den, verbleilt doch eine bea::ht· 
iche Zahl von ca. 8.900 ruvdlstreckendm kuzen Freiheits· 
slraten, die 26, 7% der insgesamt verhängten unbedingten 
Freiheitsslrafen ausmachten. Weilere knapp 9.900 (29,5%) 
unbedingte Freiheitsslrafm lagen in Bereich von 6 Mona
ten bis zu einem Jahr, sodass insgesamt 56,2% der ver
hängten Freiheitsslrafen ohne Bewährl61g In Deutschland 
im Bereich von bis zu einem Jahr lagen, v<;j. tierzu auch 
H<inz 2014, S, 92, 95;Comelu. a 2015, S. 127. 
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Abb. 7. 

Weitere Hinweise für erschließbare Po
tenziale einer Ausweitung von Alternativen 
zur Freiheitsstrafe kann die De/iktsstruktur 
der Insassen des Strafvollzugs geben. 
Länder mit hohen Anteilen von Gewalt
und Sexualdelikten (einschließlich Raub) 
verfügen möglicherweise über weniger 
Spielraum für eine Ausweitung von Alter
nativen (z. B. Bewährungsstrafen) als Län
der mit hohen Anteilen gewaltloser Eigen
tums- und Vermögensdelikte. Zu letzte
ren gehören z. B. Bulgarien, Deutschland, 
Kroatien, Rumänien, Russland und Un
garn (vgl. Abbildung 8). 

Um ein Beispiel zu nehmen: In Serbien 
waren stichtagsbezogen am 1. 9. 2014 nur 
ein Viertel der Insassen wegen Gewalt
delikten, dafür aber ein Viertel wegen ge-

188 BewHi 2/2016 

waltloser Eigentums- und ca. 21 % wegen 
Drogendelikten inhaftiert. Ähnliche Vertei
lungsmuster ergeben sich für Montene
gro, Bulgarien oder die Slowakei. Her sind 
sicherlich erhebliche Spielräume für eine 
Ausweitung von Alternativen zur Freiheits
strafe und eine veränderte Drogenpolitik 
vorhanden. 

Die im Grunde als gescheitert anzu
sehende13 vorherrschend repressive Dro
genpolitik wirkt sich vor allem in Däne
mark, Estland, Norwegen, Pcrtugal, Russ
land, Schweden, der Schweiz, Serbien 
13 Vgl. auch die ,.Resol.Jliondeutscher Strafrechtsprofessorin• 

nen und •professoren an die Abgeordreten des Deutsc:ten 
Bundestages", N011ermer2013. h�://schi ldower-kreis.de/ 
resolution•deutscher.,.trafrecltsprofessorimen-u,d-profes 
soren-an-de-abgeordneten--des-deutschen-bundestages/ 
(zuetzt abgerufen am 12. 05. 201 ij. 
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und Spanien a.,f die Volzugsbelegung 
aus, wo etwa jeder 4. bis 5. Gefangene 
wegen Drogendelikten einsitzt. In Bezug 
auf Portugal ist das mit Blick auf die 
im Konsumentenbereich erfolgte weitrei
chende Entkriminalisierung 14 Ct>erraschend; 
die Inhaftierungen dürften dort allein auf 
den Bereich des Drogenhandels und Dro
genschmuggels zurückzuführen sein. In 
desem Sinn extrem belastet ist der Straf
vollzug i1 Italien und Georgen mit 35% 
bzw. 38% wegen Drogendelikten verur
teilten Gefangenen. 

Nimmt man Tötungs-, Körperverlet
zungs-, Sexual- und Raubdelikte zusam
mef\ so waren in England/Wales, Estland, 
Finnland, Litauen, Nordirland, Russland 
14 AusfOll'lch. auch zum Erfolg dieser verändert..-, Orogerpo-

ltt" Hughes/Stovens2010u,d 2012. 

' 
1 
' 

und Spanien jeweils ca. 50% und in Lett
land und der Türkei bis zu 60% wegen 
eines Gewaltdelikts inhaftiert. Zu diesem 
Befund passt der erhöhte Anteil von Ge
fangenen mit langen Freiheitsstrafen (über 
dem EU- Median) in den meisten dieser 
Länder (vgl. /ibbildung 6� 

4. GefangenerTaten im nationalen 

Vergleich in Deutschland 
Wie erwähnt, gibt es insbesondere in fö
deralen Staatsstrukturen häufig deutliche 
regionale Unterschiede (vgl. Abbildungen 
9 und 70). In Deutschland zeigen sich die 
Extreme in Norden der Republik: Berlin 
auf der einen Seite mit der höchsten Ge
fangenenrate (116) und Schleswig-Hol
stein mit einer traditionell besonders nied-
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Gefangenenraten im Bundesländervergleich am 31.3.201 5 

Abb.9. 
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Die Entwicklung der Gefangenenraten in Deutschland 1992-2015• 
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Abb. 10. 

rigen Rate (45), die denjenigen in den 
�kandinavischen Ländern entspricht. Ein 
interessantes Detail ist der Rückgang der 
Gefangenenrate in Hamburg seit 2003 
um n_iehr als 50% (vgl. Abbildung 10),15 
d. h. m einer Zeit, in der konservative Po
litiker wie der damalige Justizsenator 
Robert Kusch mit der neuen Anstalt Bil
�erde� (c8: 800 zusätzliche Haftplätze) 
eine g1gant1sche Fehlplanung umsetzten 
�it der Konsequenz, dass gegenwärtig 
1� entsprechendem Umfang erhebliche 
Uberkapazitäten bestehen. Auch in Berlin 
könnten sich Überkapazitäten ergebe!\ 
wenn der seit 2007 erkennbare Trend mit 
einem Rückgang von 27% (von 158 auf 
15 Vgl zu Erklärungsmöglichkeiten für diesen Rückgang Vll

maw/Gericke/Savinsky 2010. 
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116 pro 100.000 der Wohnbevölkerung) 
anhält.16 

Justizvdlzugspolitik ohne erkennbaren 
Willen, Gefangenenraten intelligent zu 
steuern, ist allerdings ein weit verbreitetes 
P�non_ie� nicht nur in Deutschland (s. o.). 
Ein Beispiel dafür, wie man es anders 
machen kann, ist Schleswig-Holstein, das 
seit jeher eine „reduktioristische Einsper
run�politik" betrieben hat. Weitere gute 
Praxismodelle sind in den aktuellen Pro
j��en zu sehen, die im Rahmen des 
„Ubergangsmanagemerts" die zeitlichen 
Abläufe im Strafvollzug besser zu steuern 
16 Alleiängs gt,t es in Berlin in  den alten Anstallen Moabit und 

Tegel genügend sanierungsbed(i-ftigeBereiche, <ie zu einer 
R<!duZJerung der Haftplatzkapazitäten genutzt werden 
lcinnten. 
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und durch eine bessere, vernetzte Entlas
sungsvorbereitung eine frühzeitigere (re
gelmäßig bedingte) Entlassung zu errei
chen versuchen, die eine umfassende 
Nachentlassungsbetreuung durch die Be
währungshilfe mit einschließt.17 

Die Entwicklung der Gefangenenraten 
in Deutschland gibt wenig Anlass, die 
These der „neuen Straflust"18 als bestätigt 
anzusehen. Die Sanktionspraxis der Ge
richte hat sich nur in Teilbereichen und 
hierbei im Wesentlichen durch GESetzes
änderungen bedingt verschärft. Von einer 
,,neuen Straflust" der Justiz zu sprechen, 
wäre daher verlehlt.19 Der Zuwachs an 
Gefangenen in den 1990er Jahren b eruht 
im Wesentlichen auf dem Zuwachs der 
Verurteiltenzahlen, hierbei besonders der 
Körperverletzungs- und Raub-, in West
deutschland auch der Drogendelikte. 

5. Erklärungsversuche unterschied-
licher Gefangenenraten 

Veränderungen der Gefangenenraten wer
den oft (zeitlich versetzt) als direktes Er
gebnis veränderter Kriminalitätsraten ge
sehen, insbesondere von Politikern und 
Strafrechtspraktikern. Allerdings zeigt die 
internationale Literatur, dass dies besten
falls eine vereinfachende und unzuläng-
11 Vgl. z. B. ,,lnStar" �ntegale Straffäligenarbeit) in Medden-

bu-g-Vorpommem, hierzu Jesse/Kramp in OJrl<el/Oenk
hahn/Morgenst.em 2008. 

18 Vgl. Liedtke/RJbert 2004; Klmke/Sadc/Schlepper 201 1 m . 
jew. w. N. 

19 Ebenso auch Kury/Brandenslein/Obetgfe/1- Fudos 2009, 
S. 72ff.; Heinz 2011; zusammenlassend und ablet,nend zu 
dies..-EinscMtrung Klimle/Sad</Schlepper2011, S.302ff . 
Der S!reit iegt darin begrOndet, dass einige Kriminologen 
die Indizien von Garlands .culture of conoo1• (vgl Garland 
2001; 2001a) auch für Deutschland als gegeben annehmen 
(wofür es in d..- Sbalgesetzgerung d..- 1990er Jahre kl
haltspuikte gibt), während en .evidenzbasiert...- Blick au1 
die Sanktionspraxis et,..- die Stabiitätsthese stützt Einige 
gute Hinweise all die in (Kontnental-)El.mpa im Vergleich 
zu den USA und England/Wales weniger punitive Straf
rechtspraxisgeben auch die Beiträge bei Snacken/Oirmr
fer 2012; vgl. au:h Siac/cen 2010. 
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liehe Erklärung ist. Selbst Untersuchun
gen, die entsprechende Vergleiche auf 
schwere Kriminalität konzentrieren, die 
normalerweise ehe- mit der Verhängung 
freiheitsentziehender Sanktionen (Unter
suchungshaft- und Freiheitsstrafe) ver
bunden ist, oder Studien, in denen die 
Aufklärungsraten der Polizei überprüft 
wurden, haben keinen konsistenten Zu
sammenhang zwischen veränderten Kri
minalitätsraten und Gefangenenraten 
nachweisen können (vgl. Aebi/Kuhn 2000; 
Lappi-Seppti.lti. 2007; 201 0; 2011; siehe 
aber auch Aebi/Unde/Delgrande 2015, die 
solche zusammenhänge für die Entwick
lung schwerer Kriminalität in Westeuropa 
durchaus nachweisen konnten). Konsis
ta,t mit hohen Gefangenenraten positiv 
korreliert sind nur die Raten vollendeter 
Tötungsdelinquenz (vgl. Aebi/Kuhn 2000; 
Lappi-Seppti.lti. 2011; Aebi/Unde/Delgrande 
2015); die Gründe dafür sind aber unklar, 
weil Tötungsdelinquenten jedenfalls nir
g01dwo den Löwenanteil der Belegungs
zahlen ausmachen. Pare (2014) konnte 
indessen zeigen, dass hohe Tötungsraten 
auch deutlich negativ mit einem Index kor
relieren, der die Qualität der Polizeiarbeit 
misst. Insofern ist in Betracht zu ziehen, 
dass schlechte Polizeiarbeit, hohe Gefan
genenraten und hohe Tötungsraten ggf. 
partiell austauschbare Indikatoren für ein 
dysfunktional organisiertes Kriminaljustiz
system darstellen. 

Der internationale Vergleich verdeutlicht 
jedenfalls, dass Gefangenenraten nicht 
durch einen Faktor erklärbar sind, sondern 
das Resultat einer komplexen Interaktion 
verscriedener Ursachen darstellen. Hier
bei kann man unterscheiden zwischen 
externen Faktoren (sozialer Umbruch und 
Transformationsprozesse, gesellschafts
politische Reformen, Veränderungen der 



Frieder Dünkel et al.: Gefangenenraten im internationalen und natiooalen Vergleich 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, de
mographischer Strukturwandel usw.) und 
internen Faktoren (Veränderungen des 
Strafverfolgungssystems und der Krimi
nalpolitik) sowie Faktoren, die zwischen 
diesen beiden Systemen liegen und einen 
moderierenden Einfluss aLSüben können 
(Massenmedien, öffentliche Meinung, do
minierende Politikströmungen).20 

Im Zusammenhang mit sozio-demogra
phischen Faktoren spielen die Migration 
und der Anteil ethnischer Minderheiten 
oder auch an Ausländern eine bedeuten
dere Rolle, insbesondere in der Unter
suchungshaft.21 Angehörige ethnischer 
Minderheiten und Ausländer sind in den 
Gefängnissen hätlig überrepräsentiert, 
jedoch kann dies auch das Ergebnis einer 
selektiven Strafjustiz sein.22 Hierbei ist 
daratl hinzuweisen, dass viele westeuro
päische Länder wie beispielsweise Frank
reich zunehmend mit einer zweiten und 
dritten Einwanderergeneration konfron
tiert sind, die in größerer Zahl eine öko
nomisch deprivierte und sozial marginali
sierte Gruppe darstellen. 

Aber auch der demografische Wandel 
spielt insbesondere in davon besonders 
betroffenen westlichen Ländern eine 
Rolle. So sind beispielsweise in Deutsch
land atlgrund der schrumpfenden jünge
ren Altersgruppen in den vergangenen 10 
Jahren die absoluten lnhaftierungszahlen 
bei Jugendlichen, Heranwachsenden und 
Jungerwachsenen zum Teil auch demo
grafisch bedingt deutlich gesunken.23 

20 Vgl. zusarnnenfassend Snacken 2007; Lapp��ä 
2007; Lacey 2008; Dün/el u. a. 2010; di Gio,pio 2012. 

21 Vgl. zusarnnenfasse,d va-> Ka/mtlout/Hdstee--,a-, d,r 
Melien/Dünkel 2007, S. 10ff.; Morgenstem 2016. 

22 Vgl. fOr die l-SA Chamllliss 1999, S. 6311.: Blumstein/Beck. 1999; Lacey 2008;diGiorgio2012 m. jew. w. N. 
23 Oa\/On u,beriht bleibt der eindrucksvolle R!ckgang d..

Gefangenenraten pro 100.000 d..- entsprechenden Altersgruppe, d..- in Oeuischland in Jugendstrafvolzug allein im 

Was den Zusammenhang von ökonomi
schen Bedingungen und Kriminalität an
belangt, so gibt es hierzu widersprüch
liche Befunde. Einige Stl.dien haben auf
gezeigt, dass sich verschlechternde öko
nomische Bedingungen direkt in einer 
ansteigenden Gefängnispopulation nie
derschlagen, ohne dass dies mit einem 
entsprechenden Anstieg der Kriminalitäts
raten zusammenhängt (vgl. Box 1987; 
La.ppi-Seppälä 2010 m. w. N.). Ökonomi
sche Faktoren und die Diskriminierung 
von ethnischen Minderheiten können in 
diesem Zusammenhang einen kumulie
renden Effekt haben. Ausländer, ethnische 
Minderheiten und Zuwanderer spielen 
mehr und mehr eine wichtige Rolle im 
Rahmen des (auch) strafjustiziellen „Ma
nagements" der Armut. 

Allerdings gibt es keinen allgemeinen 
statistischen Zusammenhang zwischen 
dem Anteil �n Ausländern im Strafvollzug 
und Gefangenenraten, wie entsprechende 
Zusammenhangsanalysen zeigten (vgl. 
Dünkel/Geng 2013; 2015). In den hier be
richteten aktuellen Daten findet sich hierzu 
tendenziell sogar ein eher negativer Zu
sammenhang. Gleiches gilt für die Unter
suchungshaftanteile. Es gibt Länder mit 
hohen Untersuchungshaftanteilen und zu
gleich hohen Gesamtgefangenenraten wie 
Lettland, Albanien und Montenegro, ande
rerseits auch solche mit niedrigen Gefan
genenraten insgesamt wie Dänemark, die 
Niederlande und die Schweiz. Niedrige U
Haftanteile bei insgesamt hohen Gefange
nenraten treten beispielsweise in Litauen, 
Georgien, Türkei, Russland und Weißruss
land auf. So unsicher die statistischen An
gaben gerade in diesem Bereich ange
sichts unterschiedlicher Zählweisen sein 

Zeitraum 2005 bis 2015 rd. 27% beträgt, vgl. i. E. DünkEII 
Genglvon der Wense 2015. 
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mögen,24 so deutlich wird auch hier, dass 
sich eine empirisch zureichende Erklärung 
von Gefargenenraten als äußerst kom
plexes Untertangen darstellt und mono
kausale Erklärungen nicht sinnvoll sind. 
Was den Ausländeranteil anbelangt, dürfte 
u a. der rechtliche Status und/oder die 
sozio-ökonomische Lage von Bedeutung 
sein, alsodie Frage, ob in einem Land rela
tiv ,..;e1e Ausgegrenzte und Marginalisierte 
(z.B. Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge ohne 
Bleiberecht, illegale Arbeitskräfte etc.), 
oder kriminelle Durchreisende (Drogen
kuriere, Autoschieber, OK-Bandenmitglie
der etc.) vorhanden sind oder nicht. 

Die Bedeutung des Strafverfolgungs
systems sowie von kriminalpolitischen 
Einstellungen der dortigen Entschei
dungsträger muss vor dem Hirtergrund 
der genannten sozialen und ökonomi
schen Faktoren gesehen werden. lnhaf
tierungsraten werden beeinflusst von Ent
scheidungen und kriminalpolitischen Ori
entierungen, die im laufe des Strafver
fahrens wirksam werden: Polizeiliche 
Strafverfolgung, staatsanwaltschaftliche 
Erledigung und Strafzumessurg. Von be
sonderer Bedeutung für die Zusammen
setzung der Gefargenenpopulation ist in, 
diesem Zusammenhang eine in da, west
europäischen Ländern zu beobachtende 
Strategie, die im Englischen mit „bifurca
tiort', im Französischen mit „dua/isation" 
umschrieben wird. Seit den 1970er Jahren 
werden vermehrt alternative Sanktionen 
einschließlich der Diversion für weniger 
schwere Eigentums- und Vermögenskri
minalität genutzt, während gegenüber 
Gewalttätern, Drogen- und Sexualdelin
quenten zunehmend lärgere Gefängris
strafen verhärgt werden (vgl. z.B. cie 
USA, Frankreich, Belgien, England und cie 
24 vg. zusamrne,ifassendMagenstem 2011:2016. 
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Niederlande). So hat beispielsweise die 
Einführung von erhöhten Mindeststrafen 
oder von Mindestverbüßungszeiten dazu 
geführt, dass die durchschnittlich zu ver
büßende Haftzeit sich erheblich verlärgert 
hat. Schlüsselbegriff in diesem Zusam
menhang ist die Bewegung eines „truth in 
sentencing" in da, USA, Kanada, England 
und Wales sowie die Einführung von sog. 
,,peines incompressib/es" in Frankreich. In 
Deutschland hat sich allerdings die Straf
zumessungspraxis nicht wesentlich ver
ändert (Ausnahme: bei der gefährlichen 
Körperverletzung werden seit der Geset
zesänderung 1998 vermehrt Bewährungs
anstatt Geldstrafen verhängt; das ist aber 
angesichts der -abseits minder schwerer 
Fälle -seither auf sechs Monate argeho
benen Mindeststrafe zwirgende Folge der 
gesetzlichen Verschärfung). Der Zuwachs 
bei der Gefärgnisbelegung in den 1990er 
Jahren b eruhte hier al.i dem Anstieg der 
Verurteiltenzahlen und (vermLtlich) einer 
selteneren bzw. späteren bedingten Ent
lassung.25 

Insbesondere hat eine verschärfte Dro
genpolitik im Laufe der 1980er und 1990er 
Jahre in vielen Ländern zu höheren Gefan
g enenraten geführt; dies betrifft vor allem 
Ausländer und ethnische Mind erheiten, 
die häl.iig im Bereich des Drogenhandels 
(zumeist auf unterer und mittlerer Ebene) 
aktiv werden Eindrucksvoll haben 8/um
stein und Beck (1999, S. 20ff., 53 ff.) für die 
USA nachgewiesen, dass der Anstieg der 
Gefangenenpopulation in den 1990er Jah
ren im Wesentlichen auf der vermehrten 
Inhaftierung von Drogentätern beruht 
(vgl. auch Caplow/Sim.Jn 1999; Chambliss 
1999). In den 1990er Jahren haben vor 
25 Vr;j. Düniel/Morgenstem 2010; Heinz 2011; zu verr;jeict>

baren, eher eine MilderLng der Sanktionspraxis andeuten
den &gebnissen für das J1.gendstrafrechtvgl.Heinz 201 1a; 
2011 b; im europäischen Verr;jeich Dünkel 2012. 
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allem Gewalt- und Sexualdetikte eine be
sondere Aufmerksamkeit gefunden, und 
Gesetzesverschärfungen sind nicht nur in 
Belgien im Anschluss an den Dutroux
Skandal verabschiedet worden (z. 8. auch 
in Deutschland 1998); nicht immer waren 
diesen Verschärfungen auch messbare 
Kriminalitätsanstiege in den entsprechen
den Deliktsbereichen vorangegangen. 
Dies verdeutlicht die Bedeutung von nter
venierenden Einf lussfaktoren wie der .öf
fentlichen Meinung" und politischen Stim
mungslagen, die ihrerseits wiederum stark 
von den Massenmedien beeinfllsst sind. 

m Unterschied hierzu sind die skandi
navischen Länder ein gutes Beispiel für 
eine bewusste Planung und Gestaltung 
des Gefängniswesens auch hinsichtWch 
der Größenordnung der anzustrebenden 
Gefangenenrate (vg. auch von Hofer2004). 

In Deutschland ist der Rückgang der 
Gefangenenrate in den 1980er Jahren vor 
allem durch die vermehrte Strafausset
zung zur Bewährung von längeren Frei
heitsstrafen zwischen einem und zwei 
Jahren und im Bereich des Jugendstraf
rechts (für 14- bis 21-Jährige) durch die 
Ausweitung von ambulanten Sanktionen 
zu erklären (vgl. Dünkel/Morgenstern 
201 O). h den 1990er Jahren beruht der 
Anstieg der Gefangenenrate vor allem auf 
den vermehrten Verurteilungen wegen 
Gewalt- und Drogendelikten, nicht auf 
durchschnittlich längeren Freiheitsstrafen. 
War der Anstieg der Gefängnispopulation 
Anfang der 1990er Jahre noch vor allem 
durch einen vermehrten Gebrauch der 
Untersuchungshaft (vor allem gegenüber 
Ausländern) bedingt, so gng nach der 
Änderung der Asylgesetzgebung (1993) 
di e Zahl der Untersuchungsgefangenen 
wieder deutlich zurück. Vorübergehend ist 
die Strafgefangenenrate aus o. g. Gründen 

angestiegen, wenngleich sich auch hier 
seit 2005 ein erhebticher Rückgang ergab 
(vgl. Schaubild 1 1).26 

Einen interessanten Erklärungsversuch 
der unterschiedlichen Gefangenenraten in 
Europa und in den USA sowie Neusee
land, Australien, Südafrika und Japan 
haben Cavadino und Dignan unter Bezug
nahme auf poWtikwissenschaftliche Kon
zepte unternommen (vgl. Cava::Jiro/Dignan 
2006). Sie unterscheiden nach sozio-öko
nomischen und strafrechtsorientierten In
dizes verschiedene Gesellschaftstypen: 
den neoWberalen, den konservativ-korpo
ratistischen und den sozialdemokratisch
korporatistischen Typus. Idealtypische 
Beispiele für den neo-liberalen Gesel
schaftstyp sind die USA, England und 
Wales, Australien, Neuseeland und Süd
afrika. Der konservativ-korporatistische 
Gesellschaftstyp wird von Deutschland, 
Frankreich, Italien und den Nieder1anden 
repräsentiert, der sozialdemokratisch-kor
poratistische T)P von Schwede� und 
Finnland.27 m Ergebnis kommen dIe neo
liberalen Staaten (mit extremen Einkom
mensunterschieden und einer Law-and
Order-Politik mit starker „Exklusion") auf 
erheblich höhere Gefangenenraten als 
die konservativ-korporatistischen Staaten 
und vor allem die (wohlfahrtsstaatlich und 
egaWtär bzw. auf „Inklusion" orientierten) 
skandinavischen Länder. Dass die Ge
fangenenraten in neo-liberalen Lände� schon wegen der rigiden BestrafungspoW
tik (,,getting tough on crime'1 höher sind 
als in moderateren Strafrechtsystemen, 
insbesondere den skandinavischen Län
dern, erscheint plausibel. Auch Lappi
Seppälä (2010, S. 978) verweist auf diese 
zusammenhänge und betont insbeson-
26 vr,. Dün/el/Magenstem 2010; frenkhahn 2012; Dünkel/ 

Geng 2013. 
27 Vgl Cavadino'Ognan2006, S. 311., 15. 
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Abb. 11. 

dere die Bedeutung einer „an Konsens
herstellung orientierten, korporatistischen 
politischen Kultur, [. .. } mit einem hohen 
Grad sozialen �rtrauens und politischer 
Legitimität ebenso wie [ ... ] einem starken 
Wohlfahrtsstaat" für die skandinavische 
Strafrechtspraxis und die niedrigen Ge
fangenenraten. Überzeugend betont er, 
dass sich eine Gesellschaft der "Glei
chen", die sich um das Wohlergehen an
derer kümmere, sich weniger zu harten 
Strafen für die Mitmenschen bereitfinden 
werde, als eine Geselschaft, die von 
großer Distanz zwischen ihren Teilgruppen 
geprägt sei, in der also die Strafe meist nur 
die „anderen" -vornehmlich Angehörige 
der unteren sozialen Schichten -treffe. Er 
betont zudem die Bedeutung des Wohl
fahrtsmodels und des dadurch geförder
ten sozialen Vertrauens für die Ausbildung 
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einer von Toleranz, geringerer Angst und 
niedrigerer Punitivität geprägten Gesell
schaft. 

6. Schlussbemerkungen 

Die Entwicklung der Gefangenenraten in 
Europa ist unterschiedlich verlaufen. Zwar 
ist in einigen Ländern ein drastischer An
stieg insbesondere in den 1990er Jahren 
zuverzeichnengewesen,jedoch ist hierbei 
nicht immer klar, ob es sich um einen ,,pu
nitive turn" seitens derfürdie Strafzumes
sung zuständigen Gerichte, um eine Folge 
von Gesetzesverschärfungen und/ oder 
auch die Folge gestiegener Kriminalitäts
zahlen im Bereich der Gewalt- und ande
rer schwerer Kriminalität handelt. Bemer
kenswert ist jedenfalls, dass es in jüngster 
Zeit rückläufige Gefangenenraten nicht nur 
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il Deutschland gbt, sondern auch il den 
Niederlanden, Portugal und auf h<'.tlerem 
Ausgangsniveau il den baltischen Staa
ten, der Ukraile und neuerdings h Russ
land. Wie fragil die Entwicklung seil kann, 
zeigt das Beispiel Litauens, das ange
sichts eiles dezidierten politischen Willens 
und gesetzgeberischer Initiativen im Zeit
raum 1998-2008 eilen Rückgang der 
Gefangenenzahlen um 40% erreichte, da
nach aber wieder eilen vorübergehenden 
Anstieg (bs 2014) um 25% und damit ei
nen Rückfall il „sowjetische" Zeiten mit 
einer punitiven Strafkultur erkennen lässt 
(so Saka/auskas 2015, S. 192). Auch hier 
scheilt nun aber eile erneute Trendwende 
mit abnehmenden Gefangenenraten er
kennbar zu werden. 

Die demgegenüber kontiluierlich rück
läufge Entwicklung in Russland mit eilem 
Rückgang um knapp 40% seit Ende der 
1990er Jahre ist il ihrer D111ension ein
zigartig und 111 Bereich des Jugend
strafrechts noch stärker akzentuiert: Gab 
es 2001 stichtagsbezogen noch knapp 
19.000 unter 18-Jährige il sogenannten 
Erziehungskolonien, so sank die zahl bis 
Ende 2014 auf 1.779, was weniger als 
10% des Ausgangswerts entspricht.28 

Gegenläufige Entwicklungen starker 
Belegungsanstiege sind in Tschechien 
und bezogen auf ein sehr niedriges Aus
gangsniveau il Kroatien erkennbar. Be
trachtet man die Entwicklung der Gefan
genenraten in Deutschland im europäi
schen Vergleich, so liegt Deutschland im 
vo-deren Drittel der Staaten mit besonders 
niedrigen Gefangenenraten mit einer -
jenseits temporärer Schwankungen - auf
fälligen Stabilität. Dies kann mit politik-
28 Vgl. bis 2012 &resnatzld 2013, S. 121; aktuelle Daten fin

den sich unter hltpJ/Www.fsln.su/structurefnspect>r/lao/ 
statisbl<a/Xar-ka%20v%20VK/, 

wissenschaftlichen und sozialstrukturellen 
Faktoren, we se Cavadino/Dignan (2006) 
und L.appi-Seppälä (2010) aufzeigen, in 
plausblen Zusammenhang gebracht wer
den (vgl. zusammenfassend auch Dünkef/ 
Geng 2013 ). In Deutschland hat es bei den 
sozialen Indikatoren (Arbeitslosigkeit, rela
tive Armut etc.) ebenso we bei den Ver
trauenswerten il die Legit111ität des poli
tischen Systems insbesondere il den 
1990er Jahren zwar negative Veränderun
gen gegeben, de man in Zusammenhang 
mit den steigenden Gefangenenraten se
hen koonte, jedoch domiliert auch hier 
der Eindruck eiler relativen Stabilität und 
il jüngster Zeit der Entspannung (z. 8. am 
Arbeitsmarkt). Im Lhrigen hat der 111 Ge
folge der Filanzkrise und ihrer Bewälti
gung zusehends erkennbare Vertrauens
verlust der deutschen Bevölkerung h das 
politische System, insbesondere seiler 
partepolitischen Repräsentanten, nicht zu 
gesteigerter Krminalität und zu erhöhten 
Gefangenenraten beigetragen. 

Auch dürfte eil politisches System mit 
eilem auf dem Verhältniswahlrecht basie
renden Parteiensystem zu rechtspolitisch 
mcderaten Verhältnissen beitragen. Kcali
tionsregierungen verhindern extreme Aus
schläge il die eine oder andere Richtung 
und moderieren damit eile il anderen, 
insbesondere angelsächsischen Ländern 
zu beobachtende stärker repressive 
Trendwende in der Kr111ilalpolitik.29 Eilen 
spezifisch moderierenden Effekt dürfte in 
Deutschland d ie obergerichtliche, insbe
sondere verfassungsgerichtliche Recht
sprechung haben. Des kann man als 
das eigentlich herausragende „Markenzei
chen" deutscher Rechtspolitik bezeich
nen. Die Rechtsprechung des BVerfG zur 
Resozialisierung im Strafvollzug eilerseits 
29 Vgl . hierzu mij vergleichenden Hinweisen auf die deutsche 

Entwicklung Lacey 2008. 
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und 21.Jr strikten Begrenzung der Siche
rungsverwahrung andererseits hat nicht 
nur einen hUT1anen Strafvollzug befördert, 
sondern auch im Sanktionenrecht und in 
der Strafzumessung eine vergleichsweise 
moderate Praxis gestützt. Dieser KStabili
sierungsfaktor" dürfte in Europa relativ 
einzigartig sein.30 
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